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„Weitere Erarbeitung der Grundlagen zu 

einer möglichen Übertragung der Pflicht 

zum Sammeln und Fortleiten des 

Abwassers auf den Wupperverband“

(Zwischenbericht)

Haupt- und Finanzausschuss

07. Februar 2023
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Stand der Aufarbeitungen

Im Wesentlichen

• Abgleich und Zusammenführung der Kanal- und Finanzdatenbank

• Erste Überlegungen zur Festlegung von zukünftigen technischen Schnittstellen

• Erstellung der Unterlagen für eine Investitionsnachweisführung gegenüber der 

BR Köln
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Investitionsnachweisrechnung zur Vorlage bei der BR Köln

• Erste Abstimmungsgespräche mit der BR Köln haben stattgefunden

• Derzeit Erstellen einer Übersichtstabelle

− Alle Haltungen/Bauwerke mit techn. Daten + Nutzungsdauer aus Kanalkataster

− Finanzdaten (Anschaffungswert, Restabschreibungszeit, Restbuchwert)

− Sanierungskosten in den kommenden 30 Jahren 
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Investitionsnachweisrechnung zur Vorlage bei der BR Köln

Übersichtstabelle

• Datenlage komplett 'Kategorie I'

• Insgesamt guter Zustand

• Abgleich Kanalkataster 

- Anlagenbuchhaltung

• 'Inventur'-Ausgleich (29 Haltungen)

• Pumpwerke mit Druckrohrleitungen (ca. 20 km) und Nachblasstationen

• Versickerungsanlagen, Regenüberläufe und -rückhaltebecken

• Zusammenstellung von Detailinformationen von mind. 20 Objekten für Intensivprüfung

nach Vorgabe der BR Köln  

Bauwerkstyp Anzahl Anteil

Kanalhaltungen insgesamt (ca. 93 km) 2874

ZK 4 und 5 (keine Schäden!) 2436 90 %

ZK 3 (nicht Beton = kein Handlungsbedarf) 163

ZK 2+3 (mittelfristiger Handlungsbedarf) 233 8 %

ZK 0 oder ZK 1 (kurzfristig) 42 2 %
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Investitionsnachweisrechnung zur Vorlage bei der BR Köln

• Mittel- und langfristige Sanierungsplanung 

− Die geplanten (Re-)Investitionen sind geeignet, um die Qualität und den 

Bestand der abwassertechnischen Anlagen dauerhaft zu sichern!

• Weiteres Vorgehen zur Investitionsnachweisführung
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Ausgleichszahlung/Gebührenentwicklung

• Ziel: Gebührenkontinuität bei Erhalt einer Ausgleichszahlung

• Umfassende Berechnungen notwendig!

• Erste Darstellung zur Ausgleichszahlung und zur Gebührenentwicklung in der 

Ratssitzung am 28.02.2023
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


